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Buchbesprechungen

Das Kloster Mariazell
auf dem Beerenberg
bei Winterthur

Neuauswcmmg der Ausgrabungen 1970-1972

im ehemaligen Augustiner-Chorhcrrenstift

Felicia Schmaedecke

Schweizer Beiträge zur
Kulturgeschichte und Archäologie
des Mittelalters
Band 38

Felicia Schmaedecke, Dax K/oster Mar/aze// am/ dem See-
renöerg hez WmfertÄwr. AfewaMiwerrMwg der Awsgrahim-
gera 1970-7972 im e/iema/ige« AMgwjfmer-CAor/ierrensd/f

Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie
des Mittelalters, Bd. 38), Basel 2011 345 Seiten, 225 Abbil-
düngen, 23 Tafeln, 2 Planbeilagen.

In der Waldeinsamkeit gelegene, spätmittelalterliche Klöster
gehören zu den weniger beachteten Zeugnissen von Frömmig-
keitsbewegungen dieser Epoche. Die letzten Ruinen des wäh-
rend der Reformation aufgehobenen Klosters Mariazell auf
dem Beerenberg bei Winterthur-Wülflingen wurden erst 1922
durch den «Verkehrs- und Verschönerungsverein Winterthur»
erworben und gesichert; nach 1970 wurden sie Objekt einer
Forschungsgrabung der Kantonsarchäologie Zürich - deren
Ergebnisse wie in vielen anderen Fällen aber nur relativ knapp
publiziert wurden. Notwendige Ruinensicherung bot 2009 den
Anlass, dem Desiderat einer umfangreicheren Dokumenta-
tion nachzukommen. Felicia Schmaedecke, die seit vielen Jah-
ren mit grossem wissenschaftlichem Erfolg Altgrabungen zur
Publikation aufbereitet, legt in diesem Band eine detaillierte
Auswertung vor, im Zusammenwirken mit Bearbeiterinnen
und Bearbeitern für die verschiedenen Fundgattungen und die
Schriftquellen. Kleinräumige neue Grabungen konnten wich-
tige Aspekte erhellen.

Die Ausgrabungen von 1970 bis 1972 haben das Klosterareal
vollständig freigelegt; erkennbar waren Kirche, Kreuzgang und
verschiedene Gebäude, die sich allerdings zu keinem norma-
len Klostergrundriss ordneten. Die von Walter Drack gewähl-
ten Grabungs- und Dokumentationsmethoden erschweren eine
Auswertung. Der vom Ausgräber vorgelegte Bauphasenplan

hat sich im Grundsatz bestätigt - die Bauabfolge kann nun aber
als breit abgesichert gelten, und viele Aussagen des Vorberichts
wurden erheblich modifiziert.

Anders als bei frühmittelalterlichen Klöstern sind für den
Beerenberg die historischen Daten, die handelnden Personen
und die geistesgeschichtlichen Verbindungen praktisch lücken-
los bekannt (Beitrag von Christian Sieber). Ein aus Winterthur
stammender Einsiedler erhält 1318 die Erlaubnis zur Nieder-
lassung sowie zum Bau von Kapelle und Wohnhaus; 1355 über-
nehmen fünf aus Linz (Österreich) stammende fromme Brüder
den Ort; sie stehen zunächst unter der Regel der Franziskaner-
Tertiaren, werden aber 1365/67 in den Orden der Steigerherren
aufgenommen, einer sehr kleinen Kongregation von Augusti-
nerchorherren mit Sitz in Zabern (Elsass), die sich ursprünglich
dem Hospitaldienst gewidmet hatte; nach Aufhebung dieser
Kongregation 1482 wurde 1484 ein Augustinerchorherrenstift
der Windesheimer Kongregation eingerichtet, das in der Refor-
mation sein Ende fand.

Im ersten Hauptkapitel legt die Autorin detailliert die Gra-
bungsbefunde dar, sachlich geordnet vom Baugrund über
Kirche, deren Vorgängerbau und die innere Klausur zu den
äusseren Höfen und ihren Bauten, jeweils mit allen Befunden
zum Bauprozess und zur Ausstattung. Auf vorbildliche Weise
werden alle Beschreibungen und Zuordnungen aus der Doku-
mentation hergeleitet, in Zeichnung und Fotos abgebildet und
kritisch bewertet. Ausdrücklich weist die Autorin auch auf zu
erwartende, aber nicht erhaltene oder noch nicht dokumen-
tierte Befunde hin.

Die erkennbar unvollständige Freilegung der Klosteranlage
gab Anlass, das Areal mit unterschiedlichen geophysikalischen
Methoden zu untersuchen (Beitrag von Maria Hertrich, Chris-
tian Hübner und Patrick Nagy); hier Hessen sich wichtige Mau-
erzüge nachweisen, zugleich war ein Abgleich der Methoden
möglich. Im LIDAR-Laserscan konnten mögliche Sandstein-
brüche in der Umgebung entdeckt werden.

Wenig aussagekräftig für Datierung und Nutzung ist das in
Einzelstücken durchaus hochrangige Fundmaterial; qualitätvolle
Kachelöfen (in drei Gebäuden) dürfen wohl als selbstverständ-
lieh gelten, ihre Reliefmotive sind nicht auf Ornament, Mass-
werk und sakrale Themen beschränkt; ein Schröpfkopf ist ein
Indiz für die Deutung des Badehauses an der Pforte (Beitrag von
Annamaria Matter); Masswerk und Gewölbefragmente gehören
zur Kirche, zum Lettner und zu einem Baldachin. Bemerkens-
wert sind Fragmente einer aus Ton gebrannten lebensgrossen
Heiligenstatue aus der Kirche. Wie in anderen Klöstern fehlen
Münzen (der einzige Fund ist nachklösterlich; Beitrag von Bene-
dikt Zäch), auffallenderweise aber auch im Laienbereich der
Kirche und an der Pforte. Kann die Archäologie damit zeigen,
dass der Beerenberg von Gottesdienstbesuchenden, Reisenden
oder Wallfahrenden kaum aufgesucht wurde?

Im Kreuzhof waren zwei Frauen bestattet, im kirchennahen
Kreuzgangflügel sieben Männer, die meist relativ alt geworden
waren, aber auch Anzeichen klostertypischer Haltungsschäden
aufwiesen.
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Die Bau- und Nutzungsgeschichte des Areals darf wohl als

exemplarisch gelten für ein kleines, spätmittelalterliches Klos-
ter oder Chorherrenstift in einsamer Berglage, Da denkmal-
pflegerische Not kaum Anlass zu Grabungen an solchen ganz
abgegangenen Anlagen gibt, sind sie andernorts - mit Blick auf
südwestdeutsche Beispiele - entweder gar nicht archäologisch
erforscht (wie das Paulinerkloster auf dem Donnersberg) oder
nur durch schlecht publizierte und fachlich kaum zureichende
Grabungen bekannt (wie das Augustinerinnenkloster auf dem
Baiselberg); mancherorts finden sich Baureste der Kirche,
aber nicht der Klostergebäude (wie auf dem Gotthardsberg bei
Amorbach). Unsere Kenntnis spätmittelalterlicher Kloster-
kultur wird bekanntlich zu Unrecht geprägt von den grossen,
charakteristischen Anlagen der Zisterzienser und Kartäuser,
während die Bauten der Chorherrenstifte und Bettelordens-
konvente kaum ins Blickfeld kommen - und diese Kleinklöster
wie auf dem Beerenberg noch weniger.

Die älteste, zur ersten, relativ grossen steinernen Kapelle von
1318 gehörende Klause wurde hier allerdings nicht erfasst, sei

es, weil Befunde zu einem einfachen Holzbau nicht erhalten
waren (oder sich der damaligen Grabungstechnik entzogen)
oder dass die Klause an anderer Stelle stand als das spätere
Kloster. Die Bedeutung der Klause wird dadurch sichtbar,
dass die Kapelle von einer Mauer weiträumig umschlossen war
- deren Verlauf allerdings geophysikalisch nicht vollständig
geklärt werden konnte. Die Autorin ordnet das erste, mehrräu-
mige, mit Keller und Obergeschoss ausgestattete Konventshaus
der überlieferten Ansiedlung der fünf Franziskaner-Tertiaren
zu (1355). Die hervorgehobene der drei Bestattungen im Win-
kel zwischen Kapelle und Konventshaus wird dem Gründer der
Gemeinschaft, Heinrich von Linz (t 1369/72), zugewiesen.

Im Kontext der Neukonstituierung der Gemeinschaft als
Konvent der Steigerherren wird eine Klosterkirche erbaut,
deren Chorraum von Kapellenräumen begleitet war, mit
einem fünfteiligen Lettner und einem kurzen, aber dreischif-
figen Langhaus. Anders als es der Ausgräber dargelegt hatte,
wurden die Fundamente der dreischiffigen Kirche auf übliche
Weise in den Untergrund eingetieft, allerdings wegen der sehr
unterschiedlichen Tiefe des anstehendes Felsens verschieden-
artig gebaut - teilweise mit Punktfundamenten und Stützbö-
gen. An der Westfassade blieben vorbereitete Strebepfeiler
unausgeführt. Türen, Fussböden und Altäre sind nachweisbar;
besonders kräftig fundamentiert waren der Hauptaltar und der
fünfbogige Lettner mit seinen vier Altären.

Im Vergleich mit anderen Kirchen dieser Kongregation ist
besagte Kirche klein, die anderen Konvente befanden sich
jedoch in aufblühenden Städten, und auch der Mutterkonvent
war längst von der einsamen <Steige> in einem Vogesental in
die Stadt Zabern übergesiedelt. Ebenso wenig vergleichbar
ist deshalb auch die Klosteranlage. Die Autorin widerspricht
zu Recht der älteren Deutung des weiter genutzten Wohnge-
bäudes als <Priorat> und bezeichnet dieses weiterhin als Kon-
ventshaus; es wurde lediglich im Inneren umgebaut und ergänzt
mit einem Kreuzgang und einem Abortgebäude an der damals
deutlich vergrösserten Klostermauer. Die städtischen Steiger-
herrenkonvente nutzten viel grössere Klosteranlagen. Der
typologische Vergleich mit Stifts- und Bettelordenskirchen der
Nordschweiz verdeutlicht die Sonderstellung der Kirche auf
dem Beerenberg; die stilistische Einordnung in eine <Bettelor-
densbaukunst> erscheint dem Rezensenten insofern noch nicht
überzeugend, als im südwestdeutschen Raum überaus viele
Kirchenbauten aus dem 14. Jahrhundert <reduktionsgotische>
Formen aufweisen. Die Deutung eines Erdgeschossraums im
Konventsgebäude als <Kapitelsaal> lässt sich weder durch den
Befund noch durch die Ordnungen der Steigerherren plausibi-
lisieren - zweifellos ist der Eingangsraum mit drei Türen und
Feuerstelle bemerkenswert und eher aus Profanbauten bekannt.

Die Gebäude nahe der Klosterpforte und im Norden ausserhalb
der Klostermauer werden einer <Ausbauphase> zugeordnet.
Dies ist im Befund nicht gut begründet und insgesamt wenig
wahrscheinlich, da zumindest ein Teil der Gebäude für das
Funktionieren des Klosters von Anfang an notwendig war. Das
grosse Gebäude neben der Klosterpforte wird hypothetisch als
Gästehaus und Hospital gedeutet, zugehörig war eine durchaus
aufwendig gearbeitete kleine Badestube mit Unterboden-Spei-
cherheizung. Dass die Funktionen von Gästehaus und Hospital
weithin identisch sind und dass ein klösterliches Krankenhaus
(Infirmarie) nie am Tor zu liegen kam, wäre vielleicht deutlich
zu sagen gewesen. Dieser Befund ist vor allem deshalb wich-
tig, weil alle älteren Klöster der Steigerherren mit Hospitälern
verbunden waren, am Vogesenpassweg der <Steige> und in den
Städten Lahr und Landau - wie viele andere Kongregationen
der Augustinerchorherren, sogar die Prämonstratenser, waren
die Steigerherren ein <Hospitalorden>. Es bliebe zu fragen, wer
auf dem Beerenberg deren Hospital genutzt haben sollte. Alter-
nativ wäre hier das Priorat zu suchen, das somit <zwischen Klos-
ter und Welt> gestanden hätte. Bemerkenswert ist die Erwei-
terung des Baukomplexes durch Gebäude, die nördlich aussen
an die Klostermauer angebaut wurden. Die Autorin vergleicht
sie mit Kurien an anderen Chorherrenstiften. Dies würde eine
Aufgabe der vita communis bedeuten, wie sie für spätmittel-
alterliche Benediktiner und Chorherren nachweisbar ist, aber
nicht notwendig auch für die Steigerherren. Im Landauer Klos-
ter fehlen dafür trotz der innerstädtischen Lage entsprechende
Befunde.

Bei der recht guten Kenntnis der Beerenberger Bauten und
der ebenso sorgfältigen wie kritischen Würdigung der Gra-
bungsbefunde wäre es wichtig, einerseits die sehr spezifischen
Ordnungen der Steigerherren genauer zu untersuchen, die nicht
einfach <Augustinerchorherren> waren, sondern Brüder eines
Hospitalordens, und andererseits die ungewöhnliche Klos-
terstruktur selbst als Quelle für das Leben und für die Ideale
dieser kleinen Kongregation zu befragen. Es gibt eben keinen
<Augustinerorden> im Mittelalter. Dass die Baustrukturen des

Benediktinerpriorats Beinwil und des Konvents der Augusti-
nerchorherren auf dem Zürichberg auffallend vergleichbar sind,
könnte darauf hinweisen, dass hier eine durchaus von anderen
Klöstern und Orden abweichende Lebensform fassbar wird.

MattA/as i/nfermarm

* * * *
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Jakob Christoph Miville
1786-1836
Ein Basler Landschaftsmaler zwischen Rom und St. Petersburg

Hans Christoph Ackermann / Katja Herlach (Hrsg.), Jakob
Cbràfop/î M/v/Z/c 1786-18.36. Em BasZer ZllaZer zvvi.se/ien
Rom wmi 5f. Pefersb«/-# Ausstellungskatalog, Kunstmu-
seum Basel). Mit Texten von Hans Christoph Ackermann,
Yvonne Boerlin-Brodbeck, Anita Haldemann, Katja
Herlach, Natalja G. Presnowa und Cornelia Reiter, Ost-
fildern 2013. 336 S., 229 Katalogabb. Sowie weitere Illustra-
tionen.

Der Basler Maler und Zeichner Hieronymus Hess hat 1818 die
Mitglieder der wenige Jahre zuvor gegründeten Basler Kunst-
lergesellschaft festgehalten.' Auf der Zeichnung gesellen sich
zu den «Liebhabern», also den Kunstfreunden, die die Mehr-
heit bilden, eine Reihe von Künstlern, die in einer separaten
Namensliste näher bezeichnet werden: Achilles Benz (1766-
1852, «Landschaftszeichner»), Friedrich Meyer (1792-1837,
«Portraitzeichner»), Hess selbst (1799-1850, «Historienmaler»),
Marquard Wocher (1760-1830, ohne nähere Charakterisie-
rung), Alois Keigerlin (?-nach 1830, «Portraitmaler»), Rudolf
Braun (1788-1857, «Portraitmaler»), Johann Christoph Miville
(1786-1836, «Landschaftsmaler»), Wilhelm Oppermann
(1786-1852, «Landschaftsmaler»), Lutringhaus Sohn «Land-
Schaftszeichner»), Peter Birmann (1758-1844, «Landschafts-
Zeichner»), Samuel Birmann (1793-1847, «Landschaftsmaler»)
sowie Matthias Bachofen (1776-1829, «Landschaftszeichner»).
Viele der Genannten waren 1818 relativ jung und zeigten jenen
Elan, der die Gründung der Künstlergesellschaft 1812 beflügelt
hatte. Und doch kamen viele nie über die Grenzen von Basel
hinaus. Eine Italienreise, im 18. Jahrhundert so augenschein-
lieh Voraussetzung für kulturelle und künstlerische Bildung,
war einzig Hieronymus Hess sowie Peter und Samuel Birmann
vergönnt. Peter Birmann konnte durch die Grosszügigkeit eines
Gönners hinreisen, Hess als Begleiter eines Mäzens. Derartige
Reisen waren für viele Künstler schlichtweg unerschwinglich.
Trotzdem steckt die Italienreise jenen geograflschen Raum ab,
der überhaupt im Bereich des Möglichen lag. Im letzten Dezen-
nium des 18. Jahrhunderts erreichte Peter Birmann eine Beru-
fung nach St. Petersburg, die er jedoch ausschlug. Hingefahren
ist er nie. All diese Bemerkungen mögen als Folie im Gedächt-
nis behalten werden, wenn es im Folgenden um Leben und Werk
von Johann Christoph Miville geht. Es in seinen vielfältigen
Facetten aufgearbeitet zu haben, ist das Verdienst eines Katalo-
ges, der aus Anlass der Ausstellung über Miville 2013 im Basler

Kunstmuseum erschienen ist.
Miville stammte aus einer relativ begüterten Familie. Nach

Abschluss der Schulbildung tritt er 1799 bei Peter Birmann
als Lehrling ein, 1802 ist seine Lehre beendet, anschliessend
wechselt er ins Atelier von Johann Caspar Huber nach Zürich.
Sowohl Birmann als auch Huber verfügten über Italienerfah-
rung, sodass der Schluss naheliegt, sie hätten den jungen Künst-
1er zu Gleichem ermutigt. Im sozialen Netzwerk der Eltern
finden sich jene Mäzene, die Miville einen zweijährigen Rom-
aufenthalt ermöglichen. Als er 1807 in seine Vaterstadt Basel
zurückkehrt, macht er sich - wie von Hess in der erwähnten
Zeichnung richtig vermerkt - zunächst einen Namen als Land-
schaftsmaler. Die Manier gleicht derjenigen seines Lehrers
Birmann, wobei die Komposition nicht immer das nämliche
Geschick erkennen lässt.

Geprägt waren jene Tage von Napoleons Expansionspolitik.
Damit traten entferntere Zonen Europas dem jungen Maler
ins Bewusstsein, und zwar umso mehr, als in Basel kein Aus-
kommen zu finden war. Die Gründe hierfür vermag keiner
der Autorinnen und Autoren im Miville-Katalog so recht zu
benennen, und wahrscheinlich bedürfte es auch noch weiterer
Untersuchungen, um das gesamte damalige kulturelle Klima in
Basel zu skizzieren. Ein wenig erstaunlich ist dieser Umstand
aber doch, waren die Mehrzahl der Mitglieder der erwähn-
ten Künstlergesellschaft doch Kunstliebhaber, manche mit
beträchtlichem Vermögen, die sich alle das Ziel gesetzt hatten,
die lokale Kunst zu fördern. Wie auch immer: Miville suchte
sein Glück in Russland, wo er sich von 1809 bis 1816 aufhielt.
Bekanntschaften aus Rom erwiesen sich für Kontakte zu ent-
sprechenden Persönlichkeiten als fruchtbar. Während seiner
Jahre in Russland lernt er St. Petersburg und Moskau, dann
aber auch Finnland kennen. Jede Gegend hielt er in Aquarel-
len fest. 1816 kehrte er nach Basel zurück, wo ihn Hess 1818

gerade noch zeichnen kann, bevor Miville 1819 erneut nach Ita-
lien aufbricht, wo er bis 1821 verbleibt. Die Zeit bis zu seinem
frühen Tod 1836 wird er hernach in seiner Heimatstadt verbrin-
gen. Sie ist von mässigem Erfolg, von ökonomischen Schwie-
rigkeiten und von zunehmender Krankheit geprägt. Bereits
anlässlich seines Basler Aufenthaltes 1816/1819 versuchte er,
seine Russland-Erfahrungen zu einer Art Markenzeichen aus-
zubauen, indem er die dort skizzenhaft erfassten Motive nun zu
Kompositionen in Öl verdichtete. Auf diese Weise entstand die
Krimmiade, ein 40-teiliger Zyklus über die Krim, dessen Ver-
kauf aber nur schleppend voranschritt. Den Russland-Bildern
stellte er italienische Landschaften und schliesslich in immer
höhrerem Masse auch Schweizer Motive zur Seite.

Bereits dieses dem Miville-Katalog entnehmbare Wissen
weitet das bisher Bekannte um ein Vielfaches aus. Doch nicht
alleine das Buchstabenwissen lässt die Ausstellungspublikation
gegen die Monografie ausreifen. Vor allem ungemein erhel-
lend ist die Auswahl der Bilder Mivilles und deren Vergleich
mit Werken seiner Zeitgenossen (darunter von manchen, die
auch in der Hess-Zeichnung auftreten). Nur schon das Zusam-
menstellen dieser Werke muss eine herkulische Arbeit gewe-
sen sein. Im Vorwort wird von 200 Gemälden und etwa 2000
Zeichnungen Mivilles gesprochen. Ein grösseres Konvolut der
Werke auf Papier ist in der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhun-
derts in Ölten gelagert. Das Kupferstichkabinett Basel besitzt
weitere Stücke, und von den Ölgemälden ist einiges im Kunst-
museum Basel beheimatet. Dort mussten für die Ausstellung
allerdings Schätze gehoben werden, die bisweilen zum letzten
Mal anlässlich ihrer Entstehung zu sehen und seit fast 200 Jah-
ren des Tageslichtes beraubt waren. Den wichtigsten Fund bil-
den aber jene 25 Werke, die als Teil der 40 Stück umfassenden
Krimmiade einst nach Russland gekommen waren und dort im
Besitz unterschiedlichster Museen sind. Sie teilweise trotz fal-
scher Zuordnung aufzuspüren, ist eine Leistung, die heutzutage
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angesichts des Ausstellungsdruckes, unter dem Museen stehen,
nicht so leicht zu wiederholen ist. Sie war nur möglich, weil der
Ausstellung und dem Katalog jahrelange Forschungsarbeit vor-
ausging.

Der Katalog vereinigt eine ganze Reihe hochkarätiger Essays
von ausgewiesenen Spezialisten. Was Hess oben in der Zeich-
nung festhält, skizziert Yvonne Boerlin-Brodbeck in ihrem
Beitrag «Zur Lage der Zeichner und Maler im Basel des spä-
ten 18. und frühen 19. Jahrhunderts». Auf welche (visuellen)
Erfahrungen Miville in Rom gestossen ist, vermitteln Cornelia
Reiter («Jakob Christoph Miville und Joseph Anton Koch»)
und insbesondere Hans Christoph Ackermann («Miville in
Italien»), der mit Katja Herlach die Forschung hauptsächlich
vorangetrieben hat. Herlach nimmt die russische Zeit unter
die Lupe («<Dort allein mir ein Glücksstern ein wenig glänzte»
Miville in Russland»), Natalja G. Presnowa als Vertreterin der
russischen Sammlungen setzt Mivilles Werk in Bezug zur russi-
sehen Malerei im frühen 19. Jahrhundert («Das russische Land-
schaftsbild im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts»). Schliess-
lieh charakterisiert Anita Haldemann vom Kupferstichkabinett
Basel Mivilles künstlerischen Ausdruck («<Wie besessen> -
Jakob Christoph Miville als Zeichner»). Das aber sind nur die
grossen Beiträge. Die weitere Einteilung des Katalogs, der in
neun Kapitel gegliedert ist, lässt dort jeweils - nun von Hans
Christoph Ackermann oder Katja Herlach verfasst - ergän-
zende Bemerkungen zu, etwa zur Landschaftsmalerei Mivilles,
zu seinen Basler und Schweizer Motiven oder zu seiner Rolle
als Zeichenlehrer in Basel gegen Ende seines Lebens.

Für jede weitere Beschäftigung mit Miville wird der vorlie-
gende Katalog richtungsweisend sein. Von diesem Bezugspunkt
aus Hessen sich eine ganze Reihe weiterer Fragestellungen ent-
wickeln, die - in sich konzentrisch ausweitenden Kreisen - Pro-
bleme der Sozialgeschichte wie auch der Kunsttheorie einschlies-
sen könnten. Miville könnte vor dem Hintergrund der neu
gewonnenen Erkenntnisse zu einem Exemplum werden für eine
Zeit und einen geografischen Raum, welche beide aus kunsthis-
torischer Sicht erst rudimentär erschlossen sind. Zu welchem
der von Hess gezeichneten Künstler liegen Beiträge von ähnli-
eher Qualität vor? Am ehesten zu Peter und Samuel Birmann
und zu Hieronymus Hess selbst. Andere Namen gewinnen kaum
in Fachlexika an Profil. Vielleicht sind sie auch nicht alle gleich
bedeutend, kaum beleuchtet ist jedenfalls auch das kulturelle
Milieu in der Schweiz zu Beginn des 19. Jahrhunderts, weder
auf nationaler noch auf lokaler Ebene. Eine für den Herbst
2014 in der Universitätsbibliothek Basel geplante Ausstellung
über die 1812 gegründete Basler Künstlergesellschaft versucht,
die Geschmacksbildung nachzuzeichnen, die innerhalb einer
solchen Institution verfolgt wurde. Dabei fällt auf, dass die
nationale wie auch die lokale Geschichte und Kunstgeschichte
einen ausserordentlich hohen Stellenwert genossen. Den Weg
dorthin hatten sicher Publikationen wie die He/vet/sc/ie« A/fer-
fümer von Johannes Müller und David von Moos (1773-1783)
geebnet, aber womöglich auch die Erfahrungen mit der Fran-
zösischen Revolution und der Mediation unter Napoleon. Die
Rückbesinnung auf nationale Werte spielt in diesem Zusam-
menhang eine grosse Rolle. Einige von Mivilles Gemälden sind
Ausdruck hiervon, etwa «Das Schwingerfest auf der Balisalp»
(1822-1824). Der Katalog deutet diese Zusammenhänge an,
sie könnten nun noch präzisiert werden. Im gleichen Kontext
wäre auch nach den rezeptionsästhetischen Anliegen der Bil-
der Mivilles zu fragen beziehungsweise danach, ob es solche
überhaupt gibt. Bei Caspar Wolf, dem entfernten Vorläufer der
Alpenmalerei, prägen Gedanken eines Scheuchzer oder eines
Albrecht von Haller die künstlerische Auffassung. Wie ist es
bei Miville? Bedient er bereits die weniger tiefsinnigen Ansprü-
che eines aufkeimenden Tourismus und eines Fernwehs, etwa
nach Russland, das sich am Bildobjekt alleine erfreut, oder ste-

hen auch hier ästhetische Gedanken im Raum, die vom Sujet
her auf einen grösseren intellektuellen Zusammenhang ver-
weisen? Mit anderen Worten: Welches sind die Erwartungen
an einen Maler, dem sein Kollege Hess das Attribut «Land-
schaftsmaler» verleiht? Mit welchen Erwartungen tritt umge-
kehrt der Maler seinem Publikum entgegen? Zu welchen Kom-
promissen ist er bereit, welche sind für ihn unakzeptabel? Die
Publikation unterstreicht diesbezüglich die Unabhängigkeit des
ästhetischen Anspruchs Mivilles, die wohl auch für den schwe-
ren Stand, den der Künstler in seiner eigenen Vaterstadt hat,
verantwortlich ist. Umgekehrt aber ist nicht jedes Bild Mivilles
über kritische Zweifel erhaben, gelegentlich entsteht sogar der
Eindruck erweckt, dass die künstlerische Erfindungskraft mit
zunehmender Bildgrösse abnimmt, wohingegen sich die Hand
am freiesten in der Zeichnung gebärden kann.

Die Richtung möglicher Antworten ist im Katalog vorgege-
ben, zukünftigen Forscherinnen und Forschern mag die Vertie-
fung überlassen bleiben. Überhaupt sind all das Nebeneindrü-
cke, die den Haupteindruck nicht zu schmälern vermögen: Hier
ist in einem Ausstellungskatalog erstrangige Forschungsarbeit
geleistet worden, hier wurde ein künstlerisches Œuvre muster-
gültig ins kollektive Bewusstsein zurückgeholt, das bereits dem
Vergessen anheimzufallen drohte. Möge vielen anderen Künst-
lern, denen Hess 1818 in seiner Zeichnung Leben verliehen hat,
in naher Zukunft die gleiche Aufmerksamkeit beschieden sein.
Und möge die universitäre Forschung in der Schweiz den Mut
und den Weg finden, zu solch konkreten Themen und Fragestel-
lungen zurückzukehren.

Axe/ CTiràfop/t Gampp

ANMERKUNGEN

i Kupferstichkabinett Basel, Inv. Nr. Bi. 259.23 (Zeichnung)
bzw. Bi 259.24 (Namensliste).

* * * *

236 ZAK, Band 71, Heft 2+3/2014



Forschungen in Augsi
Band 42

:y.+ -, jgjgi

À <

Guido Faccani

VÄ,Pfarrkirche
Sankt Gallus
in Kaiseraugst

Spätrömische Kastellkirche
Römische Vorgängerbau ten £•' ••'Ig"'''"

Nachfolgende Kirchen

§g

if .ÉT '

"-V

k •

HP Augusta RaüRjca ^

Guido Faccani, -Die Dor/kirc/ie SV. Ga//wv i« ifawerawgifMG.
Die 5flMÜc/ze Dwiwic/c/wrag vom römEc/ie« Pro/angerfrfwrfe zwr
/jewiige« c/iriiifcaf/io/wcAe« Gemeindefcirc/ie. Mit Beiträgen
von Peter Frey, Sylvia Fünfschilling, Annemarie Kauf-
mann-Heinimann, Markus Peter, Verena Vogel Müller
Forschungen in Äugst 42), Äugst 2012. 282 S., 27 farbige, 185
schwarzweisse Abb. und 16 Tafeln.

Das iG'wrf mii Darf awsgescArfifef - Kriiisc/ie Päc/c/rage zur
Kaisemagsier /<asfe//Pz>c/ie

Auf verdienstvolle Weise hat Guido Faccani die Baugeschich-
te der Dorfkirche im Innern des Casfrwm Paaracense (CR)
bearbeitet und vorgelegt. Es ist sehr zu begrüssen, dass die
seit Langem bekannten Ergebnisse und Funde systematisch
und möglichst eindeutig in diesem Werk erfasst wurden. AI-
lerdings ist im Zusammenhang mit Teil 2 «Die Bauten im
Kontext» im Abschnitt mit dem Untertitel «Justinian - erster
bekannter Bischof?» (S. 141-143) eine Entscheidung gefällt
worden, die auch im späteren Verlauf der Arbeit zu zweifei-
haften Einschätzungen geführt hat und die nicht unwiderspro-
chen bleiben darf.

Zar Drage der -ETisfewz eines Disc/io/s /wsft'nz'an

Wir zitieren im Folgenden den betreffenden Abschnitt bei Facca-
ni: «Er [Ludwig Berger] kam zum Schluss, dass [...] die Echtheit
zum mindesten der Teilnehmerliste [...] möglich ist, da die Kol-
ner Liste keine Widersprüche zur Teilnehmerliste von Sardica
aufweise. Dies ist nach den Ausführungen des Kirchenhistori-
kers Michael Durst hinfällig, konnte er doch nachweisen, dass
mehrere Teilnehmer nicht in die Zeit um 346 gehören, sondern
u.a. erst später amtierten.

Aus der Quellenlage, der seit Jahrzehnten geführten Diskus-
sion und den jüngsten Forschungen ergeben sich ernüchternde
Schlussfolgerungen: 1. Justinian kann solange nicht als Kaiser-
augster Bischof gelten, bis andere, neue historische oder archä-
ologische Belege ausfindig gemacht sind [...]» (S. 142-143).

Den Absolutheitsanspruch dieser Folgerungen möchten wir
im Folgenden relativieren. Die von Faccani gezogenen Schlüsse
sind unseres Erachtens zu allgemein und durch die zitierten Un-
terlagen in diesem Umfang nicht gedeckt.

Im Zusammenhang mit der Diskussion um die «Echtheit» der
Kölner Ketzersynode bewegen wir uns in alten Kontroversen
zwischen Trier und Köln. Während aus Kölner Sicht ein häre-
tischer Vorgänger, der als Bischof abgesetzt wird, als skandalös
und ehrenrührig empfunden werden muss, ist dies aus Trierer
Sicht ein willkommener Dämpfer gegenüber dem sonst über-
mächtigen Kurfürstentum.

Über die Echtheit der Akten der Kölner Synode 346 gibt es
drei unterschiedliche Meinungen:

a) die Akten sind inklusive Teilnehmerliste echt, b) die Akte
selbst ist eine Fälschung; die Teilnehmerliste aber ist echt und c)
Akten inklusive Liste sind Fälschungen.

Faccani schliesst sich Meinung c) an und bezieht sich dabei auf
Michael Durst.'

Durst behandelt drei Punkte: 1. Euphrates; 2. die gefälschten
Akten der angeblichen Kölner Synode von 346; und 3. die Liste
der beteiligten Bischöfe und die frühen Bischofssitze am Rhein.

Von diesen Ausführungen interessiert hier nur Punkt 3, da
die jüngsten Darstellungen zu Bischof /wsft'm'am« PflMn'corMm
sich weitgehend auf die Annahme der Echtheit der Teilnehmer-
liste und nicht auf diejenige der Akten stützen. In diesem drit-
ten Punkt geht Durst die einzelnen Nennungen der Teilnehmer
durch und kommt zu unterschiedlichen Wertungen. Eine grö-
ssere Anzahl Namen weist Durst einer späteren Zeit, nämlich
dem 5./6. Jahrhundert, zu. Klar erkennbar wird sein Interesse,
auch die Teilnehmerliste als Fälschung zu entlarven und damit
die ganze Kölner Synode als Fiktion abzutun.

In der Folge behandelt Durst einzelne Orte am Rhein:
Mainz, Worms, Speyer, Strassburg und Augst/Kaiseraugst.
Auch hier wird die Tendenz deutlich, bestehende Unsicherhei-
ten im negativen Sinne zu interpretieren und die Existenz frü-
her Bischofssitze abzulehnen. So nennt Durst bei Strassburg
den überlieferten Gründerbischof Amandus, unterstellt aber
sofort, dass «dem Fälscher die lokale Strassburger Tradition
bekannt» gewesen sei. Indem er diese Frage mit derjenigen
eines «Gründungsbaus» verbindet, der bis jetzt nicht zu fin-
den war, und gleichzeitig die bekannten Bischofsnamen auf
die Zwischenzeit umrechnet, will er unter anderem Amandus
- «und damit die Anfänge des Bistums Strassburg - frühestens
in den Beginn des 5. Jahrhunderts datieren».® Bei Kaiserau-
gst urteilt Durst ausgesprochen vorsichtig. (Allerdings lagen
ihm noch nicht die Unterlagen von Faccani vor.) Abschlie-
ssend meint er: «So mag Bischof Justinianus Mitte des 4. Jahr-
hunderts in Kaiseraugst amtiert haben. Sicher ist das freilich
nicht.»''

Auch wenn die eigentlichen Akten als Fälschung oder zumin-
dest als tendenziöse Bearbeitung der ursprünglichen Abläufe
beurteilt werden, gilt dies nicht gleichermassen für die Teilneh-
merliste. Diese könnte durchaus auf alten Aufzeichnungen ba-
sieren. Andernfalls müsste zumindest plausibel erklärt werden,
wie der Lokalname «Rauricorum» im Mittelalter noch Verwen-
dung fand, war doch schon lange «Äugst» gebräuchlich. Damit
bleibt der Titel eines Justinianus Rauricorum wahrscheinlich
authentisch.®

In der römischen Kirchentradition gilt die lückenlose Nach-
folge als Garant für die Gültigkeit und Sakramentalität der
nachfolgenden Bischöfe und dient als willkommenes apologeti-
sches Argument in theologischen und machtpolitischen Streit-
fragen. Es ist mit der Tendenz zu rechnen, im Dienste einer ga-
rantierten Sukzession diese Listen eher grosszügig zu führen
und entsprechend zu kompilieren.® Wenn kritische Überlegun-
gen die tradierten Bischofslisten mit Fragezeichen versehen,
so ist dies unseres Erachtens berechtigt. «Diese begrüssens-
werte Nüchternheit sollte allerdings auch nicht ins Gegenteil
umschlagen und versuchen, die frühchristlichen Ansätze des

frühmittelalterlichen Christentums im Rheinland ganz zu eli-
minieren.»' Unter diesem Aspekt sind die Schlussfolgerungen,
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die Faccani in besagtem Abschnitt zieht, unseres Erachtens zu
exklusiv und zu verallgemeinernd.

Funktion des antiken Apsissaaies Gebäude 777a

Vorbemerkung: Zur Entwicklung der Kirche nach der Wende®

Konstantin I. startete mit seiner Hinwendung zum christlichen
Glauben einen folgenreichen Prozess, unter dessen Spätwirkun-
gen die Kirchen heute noch leiden. Die Verbindung von Kirche
und Staat beziehungsweise von Politik und Religion wurde prak-
tisch allumfassend. Die Trennung zwischen sakral und profan
beziehungsweise kirchlich und staatlich, die sich vor allem seit
der Säkularisation und dem 19. Jahrhundert mehr und mehr
durchgesetzt hatte, gilt für die früheren Zeiten nicht. Vor die-
sem Hintergrund ist auch das Interesse Konstantins für die
neue Staatsideologie zu sehen.

Der Herrscher liess denn auch den bisherigen Kaiserkult
durch das «Christentum» als tragende Staatsideologie ersetzen.
Dadurch wurde die bisherige Minderheitsreligion auf breiteste
Basis gestellt. Es dürften nicht so sehr «Missionare» der bis-
her unscheinbaren Christengruppen gewesen sein als vielmehr
bereits amtierende staatliche Funktionäre, die dem «Christen-
tum» zum Durchbruch verholfen haben und die nun diese neue
Staatslinie schon aus Opportunismus bereitwillig übernahmen,
förderten und sich selbst in diese religiöse Gruppierung ein-
brachten. Damit wurde der Glaube dieser vorher bescheidenen
Gruppe (man rechnet mit 5 % der Bevölkerung, d. h. für Äugst
25 bis 50 Personen) in der Staats- und Volkskirche institutio-
nalisiert. Auch wenn für diesen Vorgang mehrere Jahrzehnte
eingerechnet werden müssen, so stellten sich doch schnell «lo-
gistische» Herausforderungen, unter anderem auch das Raum-
problem.

Der Versammlungsraum: Apsissaal oder Kirche? (S. 149-151)

Wofür zuvor die Räume einer Hauskirche - klassisches Beispiel
bleibt Dura-Europos' -genügt hatten (etwa ein Triklinum),
wurden jetzt grössere Hallen notwendig, um die staatlich ge-
forderten Feiern der in das (unblutige) Messopfer integrierten
Gebete und Gedenken für Kaiser und Staat abzuhalten, welche
die vormaligen Kaiseropfer ablösten. Dafür mussten geeignete
Räume zur Verfügung stehen, die sich aber markant von den

paganen Sakralräumen (Tempel) unterscheiden sollten und
zunächst rein profanen Charakter hatten, denn die für diese
offiziellen Feiern notwendigen äusseren liturgischen Formen
und Rituale mussten sich erst noch entwickeln. Die Gemeinde-
Versammlung (Ekklesia) benötigte für die Erfüllung ihres ge-
meinsamen Dienstes (Leitourgia) einen öffentlichen Raum, der
sich vorerst nicht von einem gewöhnlichen Versammlungsraum
unterschied.

Damit löst sich das Dilemma auf, das Gebäude beziehungs-
weise dessen Reste (lila) entweder als Kirche oder als «spätan-
tiken Apsissaal» zu interpretieren. Im Gegenteil entspricht der
ohne erkennbare «liturgische» Inneneinrichtungen (Altar, Ka-
thedra, Trabes) erscheinende Saal genau dem Bedürfnis nach
der Konstantinischen Wende. Allerdings dürfte mit der Anrei-
cherung der Gottesdienste durch massenwirksame Zeremonien
(Aufzüge, Prozessionen, Chorauftritte) nicht allzu lange zuge-
wartet worden sein (vgl. Bauphase Illd).

Im Falle von Kaiseraugst bestimmt Faccani für den Apsissaal
von Bauzustand lila, basierend auf Münzfunden, ein recht ge-
naues Datum: nach 350 bis kurz nach 367 bis 375 (S. 83-86). Wir
erreichen damit jene Zeit, in der nach den Turbulenzen der Ma-
gnentiuszeit um 350 bis 352 und der anschliessenden militärisch
dominierten Zeit der Alemannen-Feldzüge bis 375 dem Kastell

eine Phase der Beruhigung und teilweisen Zivilisierung beschie-
den war. Die Kommune konnte sich wieder unbehelligt ihren
eigenen Anliegen, wie der Errichtung eines geeigneten Raumes
für die Gottesdienste des Staatskultes Gebäude lila), wid-
men. Im Innern des Kastells dürfte dann vorher militärisch be-
legter Raum für zivile Zwecke verfügbar geworden sein.

Mit dieser Datierung erscheint es unwahrscheinlich, dass ein
eventuell um 342 lebender Justinian den Bau einer «Bischofs-
kirche» noch erlebt hat. (Auch wenn er zur Zeit von Sardika erst
25 Jahre alt gewesen sein sollte, wäre er nun ein 60-jähriger Greis

- nicht unmöglich, aber weniger wahrscheinlich.) Für die Quali-
fikation der Kastellkirche als «Kathedrale» kann er also kaum
als Beleg dienen. Dennoch bleibt, solange bis widersprechende
Ergebnisse vorliegen, eine Interpretation der Kastellkirche als
Kathedrale und Bischofssitz möglich oder wahrscheinlich.

CaVnim Fawracense a/s TEsc/zo/sste? (S. 143)

«Aus der Quellenlage, der seit Jahrzehnten geführten Diskus-
sion und den jüngsten Forschungen ergeben sich ernüchternde
Schlussfolgerungen» bei Faccani: «1. Justinian kann solange
nicht als Kaiseraugster Bischof gelten, bis andere, neue histori-
sehe oder archäologische Belege ausfindig gemacht sind, und es

ist gleichfalls unstatthaft, materielle Kaiseraugster Befunde ohne
Funddatierung mit diesen beiden «Quellen» der 340er Jahre zu
verknüpfen. 2. Bis zum Beibringen klärender Belege ist eine wei-
tere Diskussion der offenen Fragen kaum fruchtbar. 3. Letztlich
entfällt das Hauptargument für die Annahme einer bischöflich
verfassten Christengemeinde der ersten Hälfte des 4. Jahrhun-
derts in Kaiseraugst. Und für Kaiseraugst sind demnach erst im
7. Jahrhundert Bischöfe nachgewiesen. Ob die Christengemein-
de bis dahin auch nur zwischenzeitlich als eine bischöfliche ge-
leitet war oder nicht, muss derzeit offen gelassen werden.»

Direkte Beweise für einen Bischofsitz in CR liegen nicht vor.
Es gibt aber eine Reihe von Indizien, die einen spätantiken Bi-
schofssitz als plausibel erscheinen lassen.

Als Indizien möchten wir nennen: das Fortbestehen von Bis-
tums-Titeln, die Beständigkeit der Bevölkerung/Gemeinde im
CR und die kontinuierliche Nutzung der Kastellkirche.

Dazu eine Vorbemerkung: Die Verhältnisse im Castrum
Rauracense dürften sehr bescheiden geblieben sein. Die Bevöl-
kerung mag nicht mehr als ein paar hundert, vielleicht knapp
tausend Personen gezählt haben.'" Das noch besiedelte und
demzufolge zu pastorierende Gebiet dürfte nicht über Sissach
und Brislach hinaus gereicht haben. Dies im Unterschied zu den

grösseren Civitates wie Trier, Mailand oder Köln. Die Funde
und Ergebnisse im CR sind entsprechend spärlich.

Ein Indiz für ein spätantikes Bistum ist das Fortbestehen der
Titel von Bischofssitzen, die oft noch Jahrhunderte nach ihrem
Untergang in Gebrauch sind. Dazu sei auf die gegenwärtig noch
bestehende römische Praxis verwiesen, neue Weihbischöfe mit
Titeln von alten untergegangenen nordafrikanischen Kirchen
auszustatten. Der Titel vom Bistum Basel blieb nach verschie-
denen Verlegungen der Residenz rund 500 Jahre bestehen - bis

zum heutigen Tag. So mag als Indiz angeführt werden, dass in
späteren Zeiten auf den spätrömischen Status des Bistums Rau-
ricorum beziehungsweise Augustanae rekurriert wird und des-

sen Spuren noch bis ins 7. und 9. Jahrhundert verfolgbar sind.
Aus der Zeit nach 400 wäre auch der spätere mittelalterliche
Umfang der Diözese erklärbar.

Im Gegensatz zu weiten Teilen des Rheinlandes, das im
5. Jahrhundert durch Germaneneinfälle in Mitleidenschaft
gezogen worden war, konnte sich Äugst im Schutze der Befes-
tigungen unbeschadet halten." Wie die Befunde der Kastell-
nekropole zeigen, ist von einer christlichen romäischen Bevöl-
kerung auszugehen. Auch nach dem Zusammenbruch der Pro-
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vinzverwaltung (spätestens nach der Zerstörung von Besançon
um 450?) dürften die lokalen Strukturen in reduzierter Form
weiterexistiert haben. Letzteres kann auch für den lokalen
kirchlichen Bereich angenommen werden.

Wiederum im Gegensatz zu vielen antiken Sakralräumen im
Rheingebiet bleibt die Kastellkirche ab spätestens 400 ununter-
brochen in Gebrauch. Die verbliebene Bevölkerung und damit die
«christliche» Gemeinde benötigte für ihre Versammlungen und
Gottesdienste den antiken Apsissaal. Wie weit der christliche Glau-
be «rein» praktiziert wurde, bleibt offen. Es ist mit einem beträcht-
liehen Synkretismus zu rechnen. Verschiedene pagane Kultorte der
Umgebung blieben für längere Zeit bestehen und wurden erst all-
mählich «getauft» beziehungsweise christlich rezipiert.

Zur Leitung einer Kirche in einer Civitas samt Pagus bot sich
das im Osten bereits bewährte monarchische Episkopat an."
Die Einrichtung von (ländlichen) Pfarrkirchen ist erst aus spä-
terer Zeit überliefert. Wie weit die Kaiseraugster Kirche durch
die Zeiten hindurch von einem Bischof geleitet worden ist,
bleibt offen. Aus der Mentalität heraus wäre es durchaus denk-
bar, dass weiterhin ein Bischof der Kirche des CR vorgestanden
hat, auch ohne Teilnahme an (arianischen) Synoden und ohne
unmittelbare Beauftragung durch den zuständigen Metropoli-
ten. Interesse daran könnte eine lokale «Sippe» der überleben-
den römischen Oberschicht im CR gehabt haben (gegen die sich
später Ragnachar durchsetzen musste?).

Alle diese Indizien dürften zusammen mit der zwar nach wie
vor umstrittenen Nennung eines Justinianus uns doch dazu be-
wegen, einen Augster Bischofsitz zumindest als Frage weiterhin
bestehen zu lassen.

Das C/zrz'sfeMZam wird sa/oM/ä/zzg

Die neue Situation nach der Wende forderte die christliche
Gemeinde auch in personeller und organisatorischer Hinsicht
heraus. Wo zuvor das Gebet des Hausvorstandes oder eines Äl-
testen gereicht hatte, war jetzt den Ansprüchen einer grossen
Gemeinde zu genügen. Wo zuvor die familiäre Gestaltung ei-
ner Hausmesse im Stil eines Sabbat-Mahles oder einer Pascha-
Haggada angemessen war, musste jetzt eine offizielle Feier ge-
staltet werden." Besonders bei den staatlich geforderten Got-
tesdiensten mit Gedenken und Fürbitten für Kaiser und Staat"
dürften es die Ansprüche der Magistraten an solche Feiern bald
erforderlich gemacht haben, kompetente Personen in die Lei-
tung miteinzubeziehen. Wie schon zuvor üblich, hatten potente
Magistraten solche Feiern auszurichten, zu finanzieren und ih-
nen gegebenenfalls als Pontifex vorzustehen." Damit kam un-
mittelbar das bisher im römischen Reich bewährte System mit
seinen organisatorischen Strukturen zum Zug.

Die Leitung für die Glaubensgemeinschaft einer Civitas
wechselte vom freiwilligen ehrenamtlichen Dienst eines Cha-
rismatikers zum offiziellen Amt, wobei die lokale Führungs-
schicht bald die bisherigen Leiter dominierte. Wahrscheinlich
hat ein ähnlich frustrierender Prozess stattgefunden, wie wir
ihn bei der Wende in Ostdeutschland nach 1998 beobachten
konnten: Neue, «potente» und versierte Leute kamen an die
Spitze und zeigten, «wie es gemacht wird [...]».

Die Exponenten der Führungsschicht, die zum Teil dem
Ordo angehören, bringen ihre vom zivilen Amt gewohnten Ze-
remonien und Rituale in die Feiern ein und sondern sich bald
als Vorstehende auch vom übrigen Volk (Laos) ab: Chorschran-
ken markieren diesen Vorgang. Schliesslich ist auch das an der
Kastellkirche angebaute luxuriöse, für damalige Verhältnisse

bereits auffällige Hypokaust-Bad ein Hinweis auf die gehobene
Stellung der Kirchenleiter.

Wie sich Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, rührig um
die Veranschaulichung der neuen Staatsideologie kümmert
durch Kirchenbauten an bedeutenden Orten, durch Sammeln
von Reliquien im «Heiligen Land», so finden sich bald christ-
liehe Embleme auch im Umkreis der Oberschicht: der Zahn-
Stocher im Silberschatz von Kaiseraugst, die Zwiebelkopf-Fibel
(Rangabzeichen des Kommandanten?) auf dem Basler Müns-
terhügel, die Inschriften eines staatlichen Gebäudes in Octodu-
rum. Das Christentum ist «salonfähig» geworden.

Maff/zys R7emm

ANMERKUNGEN

i Michael Durst, Rwp/zraZes, die ge/d/sc/zfeM A/cfeM der an-
geWz'e/zeM Kö/ner RyMode vom 546 zzMd dz'e/rü/zeM Rz'sc/zo/s-
szfze am R/zezTz, in: Siegfried Schmidt (Hrsg.), Rheinisch
- Kölnisch - Katholisch, Köln 2008, S. 21-63.

^ Michael Durst (vgl. Anm. 1), S. 54.
* Michael Durst (vgl. Anm. 1), S. 55.
* Michael Durst (vgl. Anm. 1), S. 58.
* Siehe dazu Albert Bruckner u. a., Die Bzsc/zö/e vom Rase/,

in: Helvetia Sacra 1/1, Bern 1972, S. 163.
' Siehe dazu Carlrichard Brühl, Dpz'scopz« zzMd Cz'vz'tas, in:

F.-H. Hye (Hrsg.), Stadt und Kirche, Beiträge zur Geschieh-
te der Städte Mitteleuropas, Bd. XIII, Linz 1995, S 11.

' Ernst Dassmann, Die AM/äMge des C/zrz'sfeMfwms im
R/zezTz/aMd. ZewgMis der /z'Zerarz'sc/zen ßizeiieM, in: Sebasti-
an Ristow (Hrsg.), Neue Forschungen zu den Anfängen
des Christentums im Rheinland, Jahrbuch für Antike und
Christentum, Reihe 2, Münster 2004, S. 15.

® Siehe dazu Michael Clevenot, Die C/zrisfen zzMd die
5faaismac/zi. Gesc/zz'c/zZe des C/zrisZeMZzzms im //. zzMd ///.
/a/zr/zzzMderZ, 29. Sequenz: Konstantin und das christliche
Imperium, dts. Freiburg 1988, S. 186-193.

' Siehe dazu Michael Clevenot (vgl. Anm. 8), 20. Sequenz:
Das Haus der Christen in Dura Europos, im Jahre 232,
S. 126-130.

" Reto Marti, Dzm Mezzes Zeiia/ier - das /riz/ze Mz'üe/a/ter, in:
René Salathé (Red.), Äugst und Kaiseraugst: Zwei Dörfer
- eine Geschichte, Liestal 2007, S. 110.

" So schon Max Martin, Die Zeit um 400, in: UFAS V, Basel
1975, S. 175.

" Die Wurzeln des monarchischen Episkopates gehen bis in
paulinische Zeit zurück; siehe dazu Hermann-Josef Ve-
netz, 5o jÜMg das mz'i der Kzrc/ze om. Dz'm R/z'cä: z'm das Vezze

ResZameMZ, Freiburg 1981, S. 99.

" Hinweis zum Staatsopfer u. a. bei: Christoff Neumeister,
Das aMtike Rom, München 1991, S. 136.

" Hinweise auf einen «Kaiserkult» im christlichen Gottes-
dienst finden sich in Papstbriefen von Bonifaz I. (418-422),
Ep.7 (PI 20, 767)18) und Cölestin I. (422-432), Ep.23 (PL
50, 544C) (nach: J. A. Jungmann, Missarizzm so/iemMz'a, Bd.
1, Wien 1962, S. 70).

" Zuvor waren Ordo-Mitglieder wegen ihrer Mitwirkung an
öffentlichen Opferfeiern vom Christentum praktisch aus-
geschlossen; siehe dazu Ekkehard W. Stegemann / Wolf-
gang Stegemann, f/rc/irz'sz/z'c/ze Sozz'a/gesc/zz'c/zZe. Dz'e Am-
/äzzge z'm /wdeMtzzm zmd dz'e C/zrzsZasgemezMdeM z'm der medz-
ferraMeM We/Z, Stuttgart 1995, S. 265 f.

* * * *
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